
Vertrag 

über die Bereitstellung und Vergütung von ungesicherten  

Blindleistungspotentialen auf Basis der Blindleistungsausschreibung mit  

Bekanntmachung (Nr. 202511_ungesichert_01) vom 24.11.2025 

 

Blindleistungsvertrag 

 

zwischen der 

 

50Hertz Transmission GmbH 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

im Folgenden „50Hertz“ genannt 

 

 

und der 

 

Lieferant AG 

Straße 

Ort 

 

im Folgenden „Lieferant“ genannt 

 

im Folgenden gemeinsam „Vertragspartner“ genannt
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Präambel 

Der Lieferant verfügt über Anlagen, die an das Übertragungsnetz der 50Hertz angeschlossen 

sind. 50Hertz führt marktgestützte Beschaffungen zur Kontrahierung von Blindleistung gemäß 

§12h EnWG und auf Basis der Festlegung BK6-23-072 der Bundesnetzagentur vom 25.06.2024 

durch. Im Rahmen dieser marktgestützten Beschaffung wird das Blindleistungs-Standardpro-

dukt 3 – Online-Sollwert-Vorgabe als ungesichertes Produkt beschafft. Der Lieferant hat einen 

Zuschlag für sein Angebot erhalten, womit folgender Vertrag mit 50Hertz zustande gekommen 

ist.  

§ 1 Vertragsgegenstand 

1.1 Gegenstand des Vertrages ist die Bereitstellung und Vergütung des von 50Hertz angefor-

derten und vom Lieferanten erbrachten Austausches von Blindleistung mit dem Übertra-

gungsnetz. Für die Laufzeit des Vertrages sind die veröffentlichten Teilnahmevorausset-

zungen einzuhalten.  

1.2 Austausch von Blindleistung bedeutet: 

- Bezug von Blindleistung durch Reduzierung der Spannung im Netzanschlusspunkt 

der jeweiligen Anlage(n) des Lieferanten und/oder 

- Lieferung von Blindleistung durch Erhöhung der Spannung im Netzanschlusspunkt 

der jeweiligen Anlage(n) des Lieferanten. 

1.3 Die für Bezug und Lieferung von Blindleistung verfügbaren Anlagen sind mit ihren Blind-

leistungspotentialen in Anlage 1 aufgeführt. 

1.4 Bei der Beschaffung Nr. 202511_ungesichert_01 handelt es sich um eine regionenspezifi-

sche Nachbeschaffung. Sollte ein Lieferant bereits einen Zuschlag in der vorhergehenden 

Beschaffung Nr. 202508_ungesichert_01 oder Nr. 202508_ungesichert_02 erhalten ha-

ben, so wird der dabei entstandene Vertrag aufgehoben. 

1.5 Während der Laufzeit dieser Vereinbarung bleibt die Regelung für „Preise für die individu-

alisierbare und den vertraglichen Rahmen überschreitende Inanspruchnahme von Blind-

arbeit" aus dem Preisblatt Netznutzung ausgesetzt, d.h. der Lieferant ist währenddessen 

nicht verpflichtet, dem ÜNB-Blindleistungsentgelte gemäß Preisblatt Netznutzung zu be-

zahlen. 
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§ 2 Meldung von Blindleistungspotentialen 

2.1 Der Lieferant übermittelt in Echtzeit per Leitstellenkopplung die maximal technisch verfüg-

bare Blindleistung in spannungshebender und spannungssenkender Richtung. Eine Null-

meldung wird als Nichtverfügbarkeit gewertet. Anstelle einer separaten Meldung kann 

diese durch die Lieferung der KWEP-Daten entsprechend den dafür geltenden Regelun-

gen erfolgen.  

 

§ 3 Anforderung und Abruf der Blindleistung 

3.1 Die Anforderung des Bezuges und der Lieferung von Blindleistung wird durch das Trans-

mission Control Center der 50Hertz direkt an die jeweilige Leitstelle des Lieferanten gege-

ben. Die Einzelheiten hierzu folgen den Regelungen aus den Netzführungsvereinbarun-

gen. Für Lieferanten, die bisher keine Netzführungsvereinbarung abgeschlossen haben, 

sind diese in Anlage 3 geregelt.  

3.2 Der Lieferant ist verpflichtet, die durch 50Hertz angeforderte Blindleistung durch die jewei-

lige Anlage gemäß PQ-Diagramm nach Anlage 1 zu liefern, sofern die hierfür erforderli-

chen technischen Voraussetzungen gegeben sind. 50Hertz ist verpflichtet, diese gelie-

ferte Blindleistung abzunehmen und die gemäß Ziffer 4.4 abgegrenzte Teilmenge zu ver-

güten. 

3.3 Der Lieferant ist verpflichtet, die durch 50Hertz abgegebene Blindleistung durch die jewei-

lige Anlage gemäß PQ-Diagramm nach Anlage 1 zu beziehen, sofern die hierfür erforder-

lichen technischen Voraussetzungen gegeben sind. 50Hertz ist verpflichtet, die gemäß 

Ziffer 4.4 abgegrenzte bezogene Blindleistung zu vergüten. 

 

§ 4 Höhe der erbrachten Blindleistung und Entgelt  

4.1 Der nach §3 erbrachte Blindleistungsaustausch wird an dem Netzanschlusspunkt der je-

weiligen Anlage des Lieferanten zum Höchstspannungsnetz gemäß Netzanschlussvertrag 

mittels der dort installierten, von beiden Vertragspartnern akzeptierten Vier-Quadranten-

Zähler ¼-stündlich fortlaufend erfasst. Sollte eine Abrechnung über entsprechende Zähler 

nicht möglich sein, kann ein abgestimmtes Ersatzwertverfahren auf Basis der bestehen-

den Zählerinfrastruktur angewendet werden.  

4.2 Die für jede Anlage des Lieferanten geltenden Zählpunkte sind in Anlage 1 aufgeführt. 
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4.3 50Hertz ermittelt monatlich bis zum 10. Kalendertag die bezogene bzw. gelieferte Blind-

leistung am Netzanschlusspunkt des Lieferanten für den Standort jeder Anlage im vorigen 

Kalendermonat. Die bezogene Blindleistung ist dabei die gemessene und kumulierte 

Blindleistung der Quadranten Q1 und Q2, die gelieferte Blindleistung ist dabei die gemes-

sene und kumulierte Blindleistung der Quadranten Q3 und Q4 des jeweiligen Vier-Quad-

ranten-Zählers. 

4.4 Vergütungsfähig ist nur die Teilmenge der Blindleistung, die außerhalb der gemäß Netz-

zugangs- und Netznutzungsbedingungen der 50Hertz Transmission GmbH, unter Anwen-

dung des für den Netzanschluss geltenden Bereiches der verpflichtenden Blindleistungs-

bereitstellung liegt. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung gültigen TAB 

von 50Hertz. Das Verfahren zur Bestimmung des abrechnungsfähigen Bereichs ist in An-

lage 2 näher beschrieben. Zudem ist die Vergütungsfähigkeit nur dann gegeben, wenn 

die Blindleistungsbereitstellung in der gemäß Ziffer 3.1 übermittelten Anforderungsrich-

tung erbracht wurde.  

4.5 Die Vergütung erfolgt zu dem vom Lieferanten im Angebotsformular (Anlage 1) abgege-

benen Arbeitspreis in €/Mvarh.  

 

§ 5 Abrechnung, Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen 

5.1 Die Abrechnung erfolgt monatlich per Gutschrift. Die Höhe der Gutschrift ist das Produkt 

aus der gemäß Ziffer 4.4 vergütungsfähigen gelieferten Blindarbeit und dem Preis gemäß 

Ziffer 4.5. 

5.2 Über die monatlichen Zahlungsbeträge gemäß § 5 wird 50Hertz dem Lieferanten jeweils 

bis zum 10. Kalendertag des Folgemonats eine Gutschrift ausstellen und anschließend 

übersenden. Die Zahlung ist mit Wertstellung zum 18. Kalendertag desselben Monats fäl-

lig. 

5.3 Fällt der Fälligkeitstermin nach Ziffer 5.1 Satz 2 auf einen Samstag, Sonntag oder bun-

deseinheitlichen Feiertag, so ist die Zahlung an dem nachfolgenden Arbeitstag fällig. 

5.4 In der der Gutschrift beiliegenden Anlage wird der Gesamtbetrag der Gutschrift standort-

scharf aufgeschlüsselt. 

5.5 Die Zahlung von 50Hertz erfolgt gebührenfrei auf das vom Lieferanten im Angebotsformu-

lar (Anlage 1) angegebene Konto. 
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5.6 Einwände gegen die ausgestellte Gutschrift müssen, soweit sich aus den Umständen 

ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, bei sonstigem Ausschluss innerhalb von ei-

nem Monat nach Zugang der fehlerhaften Gutschriftausstellung schriftlich geltend ge-

macht werden. 

5.7 Gegen Ansprüche eines Vertragspartners kann der jeweils andere Vertragspartner nur mit 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. 

5.8 Die nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelte sind Nettoentgelte. Hierauf ist die Um-

satzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zu entrichten. 

5.9 Qualitätssicherungsversuche sind im Erbringungszeitraum dieses Vertrages nicht vorge-

sehen. 

 

§ 6 Höhere Gewalt 

Sollte einer der Vertragspartner durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseiti-

gung ihm wirtschaftlich nicht zumutbar ist, gehindert sein, den Verpflichtungen aus diesem Ver-

trag nachzukommen, so ruhen diese Verpflichtungen so lange, bis diese Hindernisse und deren 

Folgen beseitigt sind. Als höhere Gewalt gilt jedes Ereignis, das derjenige Vertragspartner, der 

sich auf höhere Gewalt beruft, auch durch äußerste billigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht 

voraussehen und verhüten konnte, und das es ihm unmöglich macht, seine Pflichten aus die-

sem Vertrag zu erfüllen. In Betracht kommen insoweit insbesondere allgemeine Streiks, Aus-

sperrungen, Arbeitskämpfe oder andere industrielle Unruhen (einschließlich Sabotage), Natur-

katastrophen, Blitzeinschläge, Brände, Explosionen, starkes Schnee- oder Eisaufkommen, das 

Versagen von Anlagentechnik, Kommunikations- oder Computersystemen sowie kriegerische 

oder terroristische Handlungen. 

Die Vertragspartner werden angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Erfüllung dieses Ver-

trages wieder zu ermöglichen und den Schaden so gering wie möglich zu halten. 

 

§ 7 Vertraulichkeit 

Die Vertragspartner werden die in diesem Vertrag und zur Durchführung dieses Vertrages er-

haltenen Daten und Informationen vertraulich behandeln. Dies gilt nicht, wenn Daten und Infor-

mationen öffentlich bekannt sind, aus eigener Arbeit oder durch Dritte rechtmäßig verfügbar wa-

ren oder vom Herausgeber uneingeschränkt Dritten zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt des 

Weiteren nicht, wenn eine Offenlegung oder Weitergabe dieser Daten oder Informationen zur 
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Erfüllung dieses Vertrages, gesetzlicher Pflichten oder gegenüber einem Wirtschaftsprüfer er-

folgt. Zudem müssen gemäß Abschnitt J. der Festlegung BK6-23-072 der Bundesnetzagentur 

vom 25.06.2024 ausgewählte Informationen über das Marktergebnis veröffentlicht werden. 

 

§ 8 Haftung, Freistellung 

Nachfolgende Haftungsregelungen gelten sowohl für vertragliche als auch für außervertragliche 

Ansprüche der Vertragspartner: 

8.1 Für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resul-

tieren sowie für sonstige Schäden, die auf einem vorsätzlichen Verhalten der Vertrags-

partner, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haften die Vertrags-

partner gemäß den gesetzlichen Vorschriften. 

8.2 Für Sach- und Vermögensschäden, die dem Lieferanten durch Unterbrechungen oder Un-

regelmäßigkeiten der Nutzungsmöglichkeit seines Netzanschlusses  

- zur Entnahme von Elektrizität oder  

- zur Einspeisung von Elektrizität 

entstehen, haftet 50Hertz gemäß § 18 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 

vom 01.11.2006 in der jeweils gültigen Fassung in entsprechender Anwendung. Insoweit 

finden hinsichtlich der globalen Haftungsbeschränkungen die Höchstbeträge für Netzbe-

treiber, die keine Anschlussnutzer im Sinne der NAV haben, Anwendung; d.h. für Sach-

schäden, der in § 18 Abs. 3 S. 3 NAV aufgeführte und für Vermögensschäden der gemäß 

§ 18 Abs. 4 S. 1 NAV i. V. m. § 18 Abs. 3 S.3 NAV geltende Höchstbetrag. Sofern es zu-

künftig eine gesetzliche oder untergesetzliche Haftungsregelung speziell für den Bereich 

oberhalb der Niederspannung geben sollte, vereinbaren die Vertragspartner bereits jetzt, 

dass diese Haftungsregelung mit ihrem Inkrafttreten anstelle des vorgenannten Verweises 

auf § 18 NAV tritt, ohne dass es einer weiteren vertraglichen Umsetzung bedarf. 

8.3 Hinsichtlich aller sonstigen Schäden ist die Haftung der Vertragspartner der Höhe nach 

jeweils auf bei Vertragsschluss vorhersehbare vertragstypische Schäden beschränkt. 

Darüber hinaus ist die Haftung, soweit sie nicht auf der Verletzung von wesentlichen Ver-

tragspflichten beruht, d. h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der jeweils andere 

Vertragspartner vertrauen darf, 
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- für den Fall von grober Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von 1.000.000,00 € pro 

Jahr beschränkt und 

- für den Fall von einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

8.4 Die Haftung für Sachschäden nach § 2 Haftpflichtgesetz ist ausgeschlossen. 

8.5 Gesetzliche Haftungsbeschränkungen bleiben unberührt. 

8.6 § 13 Abs. 5 EnWG bleibt unberührt.  

8.7 Eine etwaig über Ziffern 8.2 bis 8.4 hinausgehende Haftung nach dem Produkthaftungs-

gesetz bleibt unberührt. 

8.8 Der Lieferant wird, soweit er im Zusammenhang mit dem Netzanschluss, der Anschluss-

nutzung und/oder der Netznutzung Vereinbarungen mit dritten Lieferanten oder An-

schlussnutzern, die nicht Anschlussnutzer im Sinne der NAV sind, abschließt, zu eigenen 

Gunsten eine wirksame Haftungsbegrenzung entsprechend § 18 Abs. 2 S. 1 NAV in der 

jeweiligen Fassung für die Anschlussnutzung und für die Netznutzung vereinbaren. Die 

vorgenannte Haftungsbegrenzung ist im Übrigen auch zugunsten von 50Hertz zu verein-

baren. 

Unterlässt der Lieferant die Vereinbarung einer solchen wirksamen Haftungsbegrenzung, 

stellt er 50Hertz von der darauf zurückzuführenden höheren Inanspruchnahme frei. 

 

§ 9  Rechtsnachfolge 

Soweit einer der Vertragspartner seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte oder 

einen Rechtsnachfolger übertragen will, bedarf dies der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung des anderen Vertragspartners. Dabei gilt jedoch, dass jeder Vertragspartner seine 

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur im vollen Umfang auf Dritte oder seinen Rechts-

nachfolger übertragen kann.  

Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Ein wichtiger Grund liegt 

unter anderem dann vor, wenn gegen die dauerhafte Erfüllung der Vertragspflichten durch den 

Rechtsnachfolger begründete Bedenken bestehen. 
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§ 10  Laufzeit und Verlängerung des Vertrages 

10.1 Der Vertrag tritt zum 01.01.2026 (00.00 Uhr) in Kraft und endet, ohne dass es einer 

schriftlichen Beendigung bedarf, am 31.12.2026 (23.59 Uhr).  

10.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 11  Schlussbestimmungen 

11.1 Der Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss der Verweisungsnormen des deutschen internationalen Privatrechts. 

11.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.  

11.3 Sollte in diesem Vertrag eine Bestimmung rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte 

sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so sind sich die Vertragspartner darüber 

einig, dass die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon nicht berührt wird. 

Die Vertragspartner verpflichten sich, umgehend und unter angemessener Berücksichti-

gung der bereits erbrachten Leistungen anstelle der unwirksamen Bestimmung bzw. zur 

Ausfüllung der Lücke eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die der rechtsunwirksa-

men Regelung im rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Ergebnis möglichst nahe 

kommt; bzw. eine Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was die Ver-

tragspartner nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart hätten, wenn ihnen die Lü-

ckenhaftigkeit dieses Vertrages und/oder der Rechtsunwirksamkeit der Bestimmung bei 

Vertragsabschluss bewusst gewesen wäre. 

11.4 Alle Regelungen und Bedingungen dieses Vertrages haben die bei Vertragsabschluss 

herrschenden wirtschaftlichen, tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zur Grundlage. 

11.5 Ändern sich die wirtschaftlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse gegenüber 

den bei Vertragsabschluss vorliegenden Verhältnissen unvorhersehbar und nicht nur vo-

rübergehend so wesentlich, dass die Fortsetzung dieses Vertrages zu den vereinbarten 

Regelungen oder Bedingungen nicht mehr zumutbar ist, so werden die Vertragspartner 

den Vertrag den geänderten Verhältnissen anpassen mit dem Ziel, ein ausgewogenes 

Verhältnis von Leistung und Gegenleistung wiederherzustellen.  
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§ 12  Anlagen 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages: 

Anlage 1 Formular zur Angebotsabgabe des Lieferanten und PQ-Diagramm  

Anlage 2 Verfahren zur Abgrenzung der vergütungsfähigen Blindleistungspotentiale 

Anlage 3 Prozesse zur Spannungs- und Blindleistungsregelung 

 

 

Dieser Vertrag wird mit Abgabe eines Angebotes durch den Lieferanten und nach erfolgter Be-
zuschlagung durch 50Hertz zum Start des Erbringungszeitraums unmittelbar gültig und erfor-
dert keine weiteren Unterschriften. 
 

 
 

50Hertz Transmission GmbH Lieferant AG 
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Anlage 1:  

Vom Lieferanten ausgefülltes und eingereichtes “Formular zur Angebotsabgabe - Ausschrei-

bung von Blindleistung in der 50Hertz Regelzone, Bekanntmachung (Nr. 202511_ungesi-

chert_01) vom 24.11.2025" inkl. PQ-Diagramm 
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Anlage 2: 

Verfahren zur Abgrenzung der vergütungsfähigen Blindleistungspotentiale 
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Für Anbieter mit Anschluss an das Netz von 50Hertz wird die Variante 3 in oben dargestellten 

Verfahren angewendet. 

Innerhalb einer Beschaffungsregion können mehrere Blindleistungsquellen auf Lieferantenseite 

aggregiert angeboten werden. In diesem Fall ist eine einzige, von Seiten des Lieferanten aggre-

gierte Schnittstelle zu 50Hertz hinsichtlich der Messwertbereitstellung und Abrechnungsdaten-

erfassung bereit zu stellen. Per Fernwirkschnittstelle liefert der Lieferant zu Abrechnungszwe-

cken am Netzanschlusspunkt kontinuierlich die aktuell maximal verfügbare Blindleistung inner-

halb des TAB-Bereichs in spannungshebender und spannungssenkender Wirkung. Solange die 

Datenübermittlung nicht umgesetzt ist, gilt für die Abrechnung das folgende Ersatzverfahren ge-

mäß statisch übermitteltem PQ-Diagramm mit TAB-Abgrenzung. 

Bei Angebotsabgabe stellt der Lieferant von aggregierten Blindleistungsquellen ein statisches 

PQ-Diagramm mit kenntlich gemachter TAB-Abgrenzung in absoluten Werten am Netzan-

schlusspunkt zur Verfügung. Dafür werden für alle an der marktgestützten Beschaffung teilneh-

menden technischen Anlagen bzw. Maschinen die individuellen PQ-Diagramme mit TAB-Ab-

grenzung zu einem Gesamt-PQ-Diagramm gemäß 50Hertz Infoblatt “Abrechnungsrelevante Ab-

grenzung außerhalb TAB” aufsummiert. Das vom Lieferanten bereitgestellte PQ-Diagramm mit 

TAB-Abgrenzung wird in der Abrechnung als Grenze für die abrechnungsrelevanten Blindarbeit 

(außerhalb TAB) herangezogen. 



 

Blindleistungsvertrag „ungesichertes Produkt“  Seite 18 von 18  

Anlage 3: 

Prozesse zur Spannungs- und Blindleistungsregelung 

Die Anforderung des Bezuges und der Lieferung von Blindleistung wird durch das Transmission 

Control Center der 50Hertz direkt an die jeweilige Leitstelle des Lieferanten gegeben. Die Ein-

zelheiten hierzu folgen den Regelungen aus den Netzführungsvereinbarungen. Für Lieferanten, 

die bisher keine Netzführungsvereinbarung abgeschlossen haben bzw. wenn diese keine An-

lage zur U-Q-Regelung beinhalten, gelten die folgenden Regelungen: 

 

Typ-1 Anlagen 

Für Typ-1 Anlagen muss entweder eine Spannungsband- oder eine Blindleistungsfestwert-

Fahrweise zum Einsatz kommen. In beiden Fällen erfolgt die Vorgabe der Sollwerte durch 

50Hertz für den jeweiligen Netzverknüpfungspunkt in Echtzeit per Fernsteuerung oder bei nicht-

Verfügbarkeit telefonisch.  

• Im Falle der Spannungsband-Fahrweise ist die Blindleistung der in Betrieb befindlichen 

Einheit so zu regeln, dass die von 50Hertz vorgegebenen Spannungswerte am jeweili-

gen Netzverknüpfungspunkt mit einem Toleranzbereich von ±2 kV durch den Lieferanten 

eigenverantwortlich eingehalten werden.  

• Im Falle der Blindleistungsfestwert-Fahrweise ist 50Hertz zu informieren, wenn das 

Blindleistungskommando nicht ausgeführt werden kann. 

 

Typ2 Anlagen und Verbraucher 

Für Typ-2 Anlagen und Verbraucher muss die Spannung der Anlage am Netzverknüpfungs-

punkt entsprechend einer Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U) auf den durch 50Hertz für 

den jeweiligen Netzverknüpfungspunkt per Fernsteuerung vorgegebenen Spannungssollwert 

durch den Lieferanten eigenverantwortlich eingehalten werden. 

Diese Regelungen gelten bis zu dem Zeitpunkt, ab dem eine Netzführungsvereinbarung bzw. 

eine entsprechende Ergänzung der Netzführungsvereinbarung abgeschlossen ist. 

 

 


